
 

Der Inhalt der Internetsite kapital-rechtinfo.de und dieses Ausdrucks dient ausschließlich der allgemeinen Information für den persönlichen Interessenbereich des Benutzers, wobei dieser für jegliche Art 
der (Nicht-)Nutzung der Informationen selbst verantwortlich ist. Die Information ist lediglich zur Kenntnisnahme für Nutzer innerhalb der Bundesrepublik Deutschland bestimmt und ausdrücklich nicht für 
Nutzer anderer Staaten vorgesehen. Die Kanzlei Göddecke übernimmt keine Haftung für die Auswahl, Vollständigkeit, Aktualität oder Exaktheit der bereitgestellten Informationen als auch für die aus der 
Verwendung der Informationen durch den Benutzer resultierenden Ergebnisse. Insbesondere werden keine rechtlichen, betriebswirtschaftlichen, steuerrechtlichen oder andere Empfehlungen gegeben 
oder Mandatsbeziehungen begründet; dieses gilt sowohl für Regelungen etc., die für die Bundesrepublik Deutschland Anwendung finden als auch bzgl. anderer Rechtssysteme. Alle Informationen sind 
jedoch mit großer Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erhoben worden.  
Die bereitgestellten Informationen sind nicht auf besondere Bedürfnisse einzelner Personen, Personenmehrheiten oder Einrichtungen abgestimmt, weshalb die unabhängige Untersuchung, fachliche 
Beurteilung und individuelle Beratung durch fachlich versierte Berater (Anwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer) , die auch die Einhaltung von Fristen prüfen, nicht ersetzt werden soll. Gesetze und 
Vorschriften ändern sich ständig und können nur auf konkrete Situationen angewandt werden. Die dargestellte Information gibt den Stand zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wieder, sie wird nicht 
aktualisiert und kann bis zum Zeitpunkt ihrer Kenntnisnahme durch den Nutzer inhaltlich überholt sein.  Verwenden Sie daher die hier bereitgestellten Informationen niemals als alleinige Quelle für 
rechtsbezogene Entscheidungen. 

 
 

Griechenlandanleihe: Banken verschleierten Risiken 

 
Die wirtschaftliche Lage Griechenlands ist unübersichtlich genug. Die damit verbundenen Risiken 
für die Gläubiger Griechenlands sind bekannt. Gleichwohl bürdeten deutsche Banken diese 
Risiken Privatanleger unter falschen Versprechungen auf. Diese müssen sich nun zur Wehr 
setzen. 
 
Bereits im Jahr 2010 wurde erkennbar, dass Griechenland seine Anleihen möglicherweise nicht 
würde zurückzahlen können. Entsprechend kritisch reagierten die Anleger, als ihnen Investitionen 
in Griechenland-Anleihen ans Herz gelegt wurden. 
 
Diese Bedenken wurden aber oft auf fatale Weise ausgeräumt. Wie das Fernsehmagazin 
„Frontal21“ (ZDF) Anfang Juli 2012 berichtete, stellten einzelne deutsche Banken nicht nur eine 
mögliche Pleite Griechenlands als völlig fernliegend und politisch ausgeschlossen dar. Namentlich 
werden die Commerzbank und die Bank Santander gelistet. Sie wiesen auch ausdrücklich auf den 
„Rettungsschirm“ für Griechenland-Papiere hin, wonach die Rückzahlung des angelegten Kapitals 
garantiert sei. In manchen Fällen finden sich in den Beratungsbögen der Banken sogar Hinweise 
darauf, die einen schriftlichen Beleg bieten und an die sich die Bank – auch wenn sie es jetzt 
natürlich nicht mehr möchte – halten lassen muss. 
 
Anlegern wurde so der Eindruck vermittelt, in eine abgesicherte Staatsanleihe zu investieren. Auf 
die tatsächlich mit einer Investition in den Pleite-Staat verbundenen Risiken wurden sie aber nicht 
aufmerksam gemacht. Inzwischen kam es zum Schuldenschnitt; die Anleihen verloren drastisch an 
Wert, ohne dass sich ein Anleger dagegen wehren konnte.  
 
STELLUNGNAHME DER KANZLEI GÖDDECKE 
 
Wenn Banken schon im Angesicht der Euro-Krise Griechenland-Anleihen als sichere 
Anlageprodukte anpriesen, wird es sich oft um einen Fall von Falschberatung handeln. Die 
geprellten Anleger haben dann einen Schadensersatzanspruch gegenüber ihrer beratenden Bank. 
Bei der Durchsetzung solcher Ansprüche konnten GÖDDECKE RECHTSANWÄLTE schon 
zahlreiche Erfolge erstreiten. 
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